
 
 
Berufspraktikum an der Fachschule für 
Sozialwesen nach § 9 FSVO 
 
 
 Beginn: ab dem 01.08. bis 01.09. möglich 

 

 Dauer: unabhängig vom Zeitpunkt der 
Abschlussprüfung 12 Monate => Arbeitszeit ist in 
Vollzeit (TZ nach Absprache möglich) 

 

 Betragen Ausfallzeiten infolge Krankheit mehr als 20 
Arbeitstage, so verlängert sich das Berufspraktikum 
um die darüber hinausgehende Zeit. Krankheitstage 
des Kindes/der Kinder zählen mit, ebenso der AG Tag, 
wenn dieser wegen Krankheit versäumt wird. 

 

 

 Beginn: immer zum 01.08. mit Start des 2. Schuljahres 
 

 Dauer: unabhängig vom Zeitpunkt der 
Abschlussprüfung 24 Monate => Arbeitszeit mind. 
19,5 Std, auch bei mehr Stunden bleibt die Dauer von 
24 Monaten 

 

 Betragen Ausfallzeiten infolge Krankheit mehr als 20 
Arbeitstage, so verlängert sich das Berufspraktikum 
um die darüber hinausgehende Zeit. Krankheitstage 
des Kindes/der Kinder zählen mit. AG ist in den 
schulischen Unterricht integriert. 

Vollzeit berufsbegleitend 

Zeiten 



 
 
Berufspraktikum an der Fachschule für 
Sozialwesen nach § 9 FSVO 
 
 
 
 
 Orientierungsphase: ca. 6-8 Wochen 

 

 Erprobungsphase: ca. bis Februar 
 

 Verselbständigungsphase: Februar bis Ende, sollte 
nicht zu spät beginnen 

 

 

 Orientierungsphase: 1. Jahr der Ausbildung 
 

 Erprobungsphase: 2. Jahr der Ausbildung bzw. 1. Jahr 
Berufspraktikum 
 

 Verselbständigungsphase: 3. Jahr der Ausbildung bzw. 
2. Jahr Berufspraktikum 

 

Vollzeit berufsbegleitend 

Phasen 



 
 
Berufspraktikum an der Fachschule für 
Sozialwesen nach § 9 FSVO 
 
 
 
 Zuordnung zu einer Lehrkraft, die das 

Berufspraktikum betreut 
 

 Zuordnung zu einer Lehrkraft, die das 
Abschlussprojekt (LM 13) betreut. In der Regel ist das 
die selbe Lehrkraft 

 

 ca. 2 Besuche durch die Lehrkraft in der Praxis 
 

 Zuordnung zu einer Lehrkraft, die das 
Berufspraktikum betreut 
 

 Zuordnung zu einer Lehrkraft, die die Planung und 
Durchführung  eines Bildungsangebots betreut. In der 
Regel ist das die selbe Lehrkraft. 

 

 ca. 1 Besuch durch die Lehrkraft in der Praxis im 1. 
Jahr des Berufspraktikums, ca. 2 Besuche im 2. Jahr 
des Berufspraktikums 

Vollzeit berufsbegleitend 

Betreuung 



 
 
Berufspraktikum an der Fachschule für 
Sozialwesen nach § 9 FSVO 
 
 
 
 Im 3. Blockpraktikum wurde ein Bildungsangebot 

geplant und durchgeführt, Zeitraum ca. Januar 
 

 Das Abschlussprojekt Lernmodul 13 beginnt mit dem 
Berufspraktikum und wird in den 
Arbeitsgemeinschaften betreut (Termine s. Flyer) 
 

 Dauer: 12-16 Wochen, vorher Vorbereitungen und 
ergänzender, projektbezogener Unterricht, Beginn der 
Durchführung ca. Mitte März 

 

 

 
 

 Im 1. Jahr des Berufspraktikums wird ein 
Bildungsangebot geplant und durchgeführt, Zeitraum 
ca. Januar 
 

 Das Abschlussprojekt Lernmodul 13 beginnt mit dem 
2. Jahr des Berufspraktikums und wird in den 
Arbeitsgemeinschaften betreut. Diese sind in die 
Schultage integriert. 
 

 Dauer: 12-16 Wochen, vorher Vorbereitungen und 
ergänzender, projektbezogener Unterricht 

 

Vollzeit berufsbegleitend 

Abschluss-
projekt 



 
 
Berufspraktikum an der Fachschule für 
Sozialwesen nach § 9 FSVO 
 
 
 
 Rahmenplan Berufspraktikum  

=> www.bbs.bildung-rp.de 
 

 Daraus entsteht ein Individueller Ausbildungsplan 
(IAP), der gemeinsam mit der Praxis und der/dem 
Berufspraktikant/in geführt wird 
 

 Die Fachschule berät zum IAP und verfolgt die 
Entwicklung 

 

 

 Rahmenplan Berufspraktikum  
=> www.bbs.bildung-rp.de 
 

 Daraus entsteht ein Individueller Ausbildungsplan 
(IAP), der gemeinsam mit der Praxis und der/dem 
Berufspraktikant/in geführt wird 
 

 Die Fachschule berät zum IAP und verfolgt die 
Entwicklung 

 

Vollzeit berufsbegleitend 

Pläne 


